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Verwaltungsgericht Ham burg
1 iu. !.',',;, ,r-äti

Beschluss

I n der Venrualtungsrechtssache

- Antragsteller -

Prozessbevol lm ächtigte:
Rechtsanwälte Wolfgang Berendsohn, Ursula Hein, Klaus
Maßmann, Ernst Mayer, lnga Meyer, Friedrich-Wilhelm Reine-
ke, Björn Stehn, Frank Weidemann,
Friedensallee 118 b,
22763 Hamburg,

gegen

Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesministerium des lnnern,
dieses vertreten durch den
Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge,
Sachsenstr. 12 + 14,
20097 Hamburg,
Az' 5423509-423' 

- Antragsgegnerin -

hat das Venrualtungsgericht Hamburg, Kammer 19, am 1 1. April 20'l 1 durch

die Richterin am Venrualtungsgericht Langenohl als Einzelrichterin gemäß $ 76 Absatz 4

Satz 1 AsylVfG

beschlossen:
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1. Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, Maßnah-

men zum Vollzug der Verbringung des Antragstellers nach Ungarn vorläufig bis zum Ab-

lauf von zwei Wochen nach Zustellung einer Entscheidung über den Asylantrag des An-

tragstellers vom 6. Mai 2010 auszusetzen und die zuständige Ausländerbehörde von die-

sem Beschluss in Kenntnis zu setzen.

2. Die außergerichtlichen Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens trägt die Antrags-

gegnerin.

3. Dem Kläger wird Prozesskostenhilfe ohne Zahlungsverpflichtung bewilligt. Herr Rechts-

anwalt Björn Stehn wird zur Vertretung beigeordnet.

Rechtsmittel belehru n q :

Diese Entscheidung ist unanfechtbar, g 80 AsylVfG.

Gründe:

L Der Antrag des Antragstellers, die aufschiebende Wirkung der Klage vom 31 . März

2011 - 19 A 172111 - hinsichtlich der Abschiebungsanordnung nach Ungarn anzuordnen,

ist unstatthaft.

Denn zum Zeitpunkt der Antragstellung lag wohl noch kein wirksamer Veruraltungsakt vor,

gegen den ein Rechtsbehelf aufschiebende Wirkung nach $ 80 Absatz 1 VwGO entfalten

könnte. Nach Aktenlage hat die Antragsgegnerin den mit dem ,,3.3.2011" datierten Be-

scheid, mit dem sie den Asylantrag für unzulässig erklärt und die Abschiebung des An-

tragstellers nach Ungarn anordnet, dem Antragsteller selbst noch nicht gemäß S 31 Ab-

satz 1 Satz4 AsylVfG zugestellt, so dass er nicht gemäß $ 43 Absatzl salz 1 VwVfG

wirksam geworden ist. Nach dieser Vorschrift wird ein Verwaltungsakt gegenüber demje-

nigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam,
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in dem er ihm im Sinne von $ 41 Absatz 1 VwVfG bekannt gegeben wird. Der Bescheid ist

auch nicht etwa dadurch dem Antragsteller bekannt gemacht worden, dass das Einwoh-

ner-Zentralamt der Freien und Hansestadt Hamburg am 29. Mäz 2011 die übermitflung
bzw. Zustellung einer Ablichtung des Bescheides an seinen Prozessbevollmächtigten

veranlasst hat. Zum einen ist nichts dafür ersichtlich, dass dieser übermittlung/Zustellung

der Wille der Antragsgegnerin zu Grunde gelegen hat. Denn die Antragsgegnerin hat das

Einwohner-Zentralamt im Schreiben vom 25. März 2011 ausdrücklich gebeten, die Be-

scheidzustellung gemäß $ 31 Absatz 1 Satz 4 AsylVfG - so weit möglich - erst am über-

stellungstag vorzunehmen. Von einer Bekanntgabe/Zustellung an den Prozessbevoll-

mächtigten vorab ist dort nicht die Rede. Zum anderen schreibt S 31 Absatz j Satz 4

AsylVfG vor, dass die Entscheidung über die Ablehnung eines Asylantrags nach g 27a

AsylVfG zusammen mit der Abschiebungsanordnung dem Ausländer selbst zuzustellen

ist. Dies ist nach Aktenlage bisher nicht geschehen und hat wohl auch dann - in Abwei-

chung von $ 7 Absatz 1 Satz I YwZG - zu gelten, wenn der Ausländer von einem Bevoll-

mächtigten vertreten wird, denn $ 31 Absatz 1 Satz 6 AsylVfG regelt, dass im Falle einer
Bevollm.ächtigung dem Bevollmächtigten ein Abdruck der Entscheidung zugeleitet - nicht

zugestellt - werden soll (vgl. zum Vorstehenden VG Hamburg, Beschl. v.2.3.2010 - 15 AE

44110 -; vgl. auch VG Düsseldorf, Beschl. v. 6.11,2008, 13 L 1645108.4, juris'Rn. 7 ff.).
Eine Heilung von Zustellungsmängeln dürfte hier schon deshalb nicht in Betracht kom-

men, weil eine solche einen Zustellungswillen der Antragsgegnerin voraussetzt (vgl.

BVerwG, Beschl. v. 31.5.2006 - Az:6 B 65/05 -, in NVwZ 2006, 943). Ein Wille der An-
tragsgegnerin, den Bescheid vom 3. März2Q11 dem Antragsteller persönlich zuzustellen,

ist hier nicht ersichtlich.

ll. 1. Der Hilfsantrag des Antragstellers auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes

nach $ 123 Absatz 1 VwGO ist hingegen zulässig, da der gemäß S 123 Absatz 5 VwGO
vorrangige Rechtsschutz nach $ 80 Absatz 5 VwGO wie dargelegt ausscheidet.

Dabei ist dem Antragsteller auch nicht das allgemeine RechtsschutzbedürJnis für den Er-

lass einer entsprechenden einstweiligen Anordnung vor der wohl beabsichtigten Zustel-

lung des Bescheids vom 3. März2011 abzusprechen. Denn nach der überstellungspraxis

der Antragsgegnerin wird der ablehnende Bescheid und die Abschienungsanordnung

nach $ 34a Absatz 1 AsylVfG dem Betroffenen in der Regel erst am überstellungstag

zugestellt; dies ist ausweislich des bereits genannten Schreibens der Antragsgegnerin
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vom 25. März2Q11 an das Einwohner-Zentralamt auch im vorliegenden Fall beabsichtigt.

Zu diesem Zeitpunkt aber kann effektiver Rechtsschutz kaum noch erlangt werden, so

dass ein Rechtsschutzbedürfnis für einen der Zustellung vorangehenden Eilantrag im

Lichte des Artikel 19 Absatz 4 GG besteht.

Auch steht $ 34a Absatz 2 AsylVfG der Statthaftigkeit des Antrags gemäß S 123 Absatz 1

VwGO nicht entgegen.

Gemäß S 34a Absatz 2 AsylVfG darf eine Abschiebungsanordnung nach Absatz 1 der

Vorschrift nicht nach $ 80 oderS 123VwGO ausgesetzt werden. Dies ist jedoch im Lichte

des Artikel 19 Absatz 4 GG so auszulegen, dass die Voraussetzungen des $ 34 a Absatz

1 Satz 1 AsylVfG tatsächlich gegeben sein müssen. Das bedeutet, dass es sich um die

Abschiebung des Ausländers in einen sicheren Drittstaat ($ 26a AsylVfG) oder in einen für

die Durchführung des Asylverfahrens zuständigen Staat ($ 27a AsylVfG) handeln muss.

Nur wenn diese Voraussetzungen tatsächlich vorliegen, nicht aber wenn ihr Vorliegen

lediglich behauptet wird, kann der Ausschluss des vorläufigen Rechtsschutzes greifen.

Soll der Ausiänder also in einen für die Durchführung des Asylverfahrens unzuständigen

Staat abgeschoben werden, ist $ 34a Absatz 2 AsylVfG nicht anwendbar (vgl. VG Ham-

burg, Beschl. v.20,8.2008 - Az.: I AE 356/08 -). So liegt es hier.

Die Antragsgegnerin beabsichtigt laut dem in der Akte befindlichen Entwurf eines Be-

scheides vom 3. März 2011, den Antragsteller nach Ungarn als für die Durchführung des

Asylverfahrens zuständigen Staat abzuschieben. Ungarn dürfte jedoch nicht (mehr) für die

Durchführung seines Asylverfahrens zuständig sein. Wie noch auszuführen sein wird,

dürfte die Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 20Q3 zur Festlegung

der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines

von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrag zuständig

ist (ABl- L 50 v. 25.2.2003, im Folgenden: Dublin ll-VO) der Bundesrepublik die Zustän-

digkeit für das Asylverfahren des Antragstellers zuordnen. Damit ist zugleich die Wirkung

des Artikel 16a Absatz 5 GG ausgelöst mit der Folge, dass die Grundrechtssperre des

Artikel 16a Absatz 2 GG aufgehoben wird und die Möglichkeit entfällt, den Antragsteller

auf Grundlage von S 34a Absatz 1 i.V.m. $ 26a AsylVfG nach Ungarn - als einen sicheren

Drittstaat - abzuschieben (vgl. BVerfG, Beschl. v. 30.7.2003, in NVwZ 2003, Beilage Nr. I

12,97).
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2. Der Antragsteller hat glaubhaft gemacht, die Durchführung seines Asylverfahrens

durch die Antragsgegnerin beanspruchen zu können und sich dementsprechend gemäß

$ 55 Absatz 1 Satz 1 AsylVfG für die Durchführung dieses Asylverfahrens in der Bundes-

republik Deutschland aufhalten zu dürfen.

Nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 2 Dublin ll-VO wird der Asylantrag von einem einzigen Mit-

gliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels lll Dublin ll-VO als zuständiger

Staat bestirhmt wird. Abweichend von Absatz 1 dieser Vorschrift kann gemäß Artikel 3

Absatz 2 Salz 1 Dublin Il-VO jeder Mitgliedstaat einen von einern Drittstaatsangehörigen

eingereichten Asylantrag prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgeleg-

ten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist. Der betreffende Mitgliedstaat wird nach

Salz 2 dieser Vorschrift mit dieser Prüfunq zum zuständigen Mitgliedstaat im Sinne dieser

Verordnung und übernimmt die mit dieser Zuständigkeit einhergehenden Verpflichtungen.

,,Prüfung" eines Asylantrags in diesem Sinn meint gemäß Artikel 2 Buchstabe e) Dublin ll-

VO die Gesamtheit der Prüfungsvorgänge, der Entscheidungen bzw. Urteile der zuständi-

gen Stellen in Bezug auf einen Asylantrag gemäß dem einzelstaatlichen Recht, mit Aus-

nahme der Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates gemäß dieser Verord-

nung. Auch aus Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b) Dublin tl-VO, wonach der zuständige

Mitgliedstaat die Prüfung des Asylantrags abzuschließen hat, lässt sich ableiten, dass

nicht erst die Entscheidung über den Asylantrag eine Prüfung im Sinne der Dublin ll-VO

darstellt, sondern auch die der Entscheidung vorangehenden Prüfungsvorgänge und da-

mit die auf die Prüfung des Asylanspruchs gerichtete Anhöi'ung zur Sache.

Eine Anhörung zum Verfolgungsschicksal des Asylbewerbers kann also der Beginn und

damit Teil der Prüfung im Sinne des Artikel 3 Absatz 2 Dublin ll-VO sein, die in eine Ent-

scheidung über den Asylantrag mündet und durch die der Mitgliedstaat zum zuständigen

Mitgliedstaat im Sinne des Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Dublin ll-VO wird, sie kann aber auch

lediglich Teil des Verfahrens zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates sein. Letz-

teres gilt, weil die Verfolgungsgründe je nach Lage der Dinge die Entscheidung nach Arti-

kel 3 Absatz 2 Dublin ll-VO erst ermöglichen oder zumindest beeinflussen können. Vor

diesem Hintergrund kann der äußere Umstand einer inhaltlichen Befragung des Asylbe-

werbers zu seinen Fluchtgründen für sich genommen nichi schon die irreversible Wahr-
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nehmung des Selbsteintrittsrechts ergeben. Da sich die Frage, ob ein Selbsteintrittsrecht

tatsächlich ausgeübt wird, in erster Linie aus dem Willen des betreffenden Mitgliedstaats

ergibt (vgl. FilzwieseriSprung, Dublin ll-Verordnung, 3.Aufl.2009, ll Artikel 3, K17), dürf-

ten in dieser Situation die Motive des Mitgliedstaats für diese Befragung eine nicht unwe-

sentliche Rolle spielen. Nach allem bedarf es im Falle einer Befragung des Asylbewerbers

zu seinen Fluchtgründen grunds ätzlich einer weitergehenden Prüfung, ob Umstände des

Einzelfalls Rückschlüsse darauf zulassen, dass darin der Wille des betreffenden Mitglied-

staats zum Selbsteintritt zum Ausdruck kommt (vgl. auch VGH München, Beschl. v.

3.3.2010, in lnfAuslR 2010, 467).

lm vorliegenden Fall machen die weiteren Umstände des Einzelfalls ausreichend deutlich,

dass die Antragsgegnerin mit der Anhörung des Antragstellers am 6. Mai. 2010 zu seinen

Fluchtgründen das Selbsteintrittsrecht wahrnehmen wollte.

Nachdem die Befragung zu seiner Herkunft, seinen Familienmitgliedern, zur Erforschung

des Reisewegs und zu den Modalitäten der Einreise abgeschlossen war, hat die Antrags-

gegnerin den Antragsteller in formeller Anhörung nach $ 25 AsylVfG ausdrücklich und

ausführlich nach seinem Verfolgungsschicksal und seinen Asylgründen befragt. Der An-

tragsteller hatte zunächst angegeben, dass ihm in Ungarn und Österreich Fingerabdrücke

abgenommen worden seien und er - minderjährig - in Österreich einen Asylantrag gestellt

habe. Ahnlich hatte sich der Antragsteller bereits am 3. Mai 2010 gegenüber dem Ein-

wohnerzentralamt der Freien und Hansestadt Hamburg geäußeft, was der Antragsgegne-

rin auch schon vor der Anhörung nach $ 25 AsylVfG bekannt gewesen sein dürfte, da sich

ein Eingangsstempel der Antragsgegnerin vom 5. Mai 2010 auf diesem Protokoll befindet.

Hätte die intensive Befragung des Antragstellers auch zu seinem Verfolgungsschicksal

lediglich der Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats dienen und damit nicht den Be-

ginn einer Prüfung nach Artikel 3 Absatz 2 Dublin ll-VO darstellen sollen, hätte die An-

tragsgegnerin den Vorgang unverzüglich intern zur Bestimmung des nach der Dublin ll-

VO zuständigen Mitgliedstaates weitergeleitet und alsbald ein Aufnahme- bzw. Wieder-

aufnahmeersuchen in dem zuständigen Mitgliedstaat vorbereitet. Hätte ein Mitgliedstaat

um Aufnahme des Antragstellers gebeten werden sollen, hätte dies nämlich nach Artikel

17 Absatz 1 Satz 1 Dublin ll-VO innerhalb von drei Monaten nach Einreichung des Asyl-

antrags - hier also bis Anfang August 2010 - geschehen müssen. Die Notwendigkeit eines

Wiederaufnahmeersuchens nach Artikel 20 Dublin ll-VO, für das keine derartige Frist be-
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stimmt ist, kam zwar in Betracht. Es konnte aber schon wegen der Minderjährigkeit des

Antragstellers nicht ohne weitere Nachforschungen davon ausgegangen werden, dass die

Voraussetzungen dafür - etwa ein wirksam gestellter Asylantrag bzw. die wirksame Ver-

tretung bzw. Betreuung des Antragstellers - tatsächlich vorliegen. Aber auch für den Fall,

dass von vornherein allein ein Wiederaufnahmeverfahren in Eruvägung zu ziehen gewe-

sen wäre, für das die Dublin ll-VO - wie schon ausgefüh11 - keine Frist bestimmt, wäre zu

berücksichtigen gewesen, dass es maßgeblicher Zweck der Regelungen in der Dublin ll-

VO ist, den effektiven Zugang zu den Verfahren zur Bestimmung der Flüchtling:seigen-

schaft zu gewährleisten und die Asylanträge zügig zu bearbeiten (vgl. Enruägungsgrund

(4) der Dublin ll-VO). Wenn die Antragsgegnerin vor dem Hintergrund dieser Ausführun-

gen nach der Anhörung acht Monate lang keinerlei Maßnahmen zur Vorbereitung eines

Aufnahme- bzw. Wiederaufnahmeersuchens getroffen hat, kommt darin hinreichend deut-

lich zum Ausdruck, dass Zweck der Befragung des Antragstellers zu seinen Fluchtgrün-

den nicht die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats gewesen sein konnte. Dann

kommt als Grund für die Befragung ernstlich nur noch der Wille der Antragsgegnerin zur

Prüfung des Asylantrags und damit zum Selbsteintritt in Betracht. Tatsächlich ergaben die

Angaben des Antragstellers während der Anhörung auch Anhaltspunkte dafür, von einem

Aufnahme- bzw. Wiederaufnahmeersuchen nach Ungarn abzusehen, weil dann der min-

derjährige Antragsteller bei einer Überstellung nach Ungarn voraussichtlich auf sich allein

gestellt gewesen wäre, während er in Deutschland in der Obhut seiner Tante und seines

älteren Bruders verureilt.

Das am 14. Februar 2Q11 an Ungarn gerichtete Wiederaufnahmegesuch und der darin

zum Ausdruck kommende Wille, das Selbsteintrittsrecht nicht mehr ausüben zu wollen,

konnte die zuvor eingetretene Zuständigkeit der Antragsgegnerin nicht wieder rückgängig

machen. Vielmehr wäre die Antragsgegnerin nach der Wahrnehmung des Selbsteintritts-

rechts gehalten gewesen, nach Artikel 16 Dublin ll-VO zu verfahren, insbesondere nach

dessen Absatz 1 Buchstabe b) die Prüfung des Asylantrags nach dem AsylVfG mit den

dort vorgesehenen Rechtsschutzmög lichkeiten abzuschließen.

Nach allem kann auf sich beruhen, ob die Antragsgegnerin wegen der besonderen

Schutzbedürftigkeit des minderjährigen Antragstellers zwingend das Selbsteintrittsrecht

hätte ausüben müssen und ob inlandsbezogene Abschiebungshindernisse der Abschie-

bung des Antragstellers nach Ungarn entgegengestanden hätten. Fest steht jedenfalls,
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dass die Antragsgegnerin - und nicht die Ausländerbehörde der Freien und Hansestadt

Hamburg - für die Feststellung von inlandsbezogenen Abschiebungshindernissen zustän-

dig ist (vgl, OVG Hamburg, Beschl. v. 3.12.2010 - Az.. 4 Bs 22311Q -).

Der Antragsteller hat auch das Vorliegen eines Anordnungsgrundes glaubhaft gemacht.

Ohne den Erlass dieser einstweiligen Anordnung bestünde die Gefahr, dass er nach Un-

garn abgeschoben würde, ohne zuvor die Möglichkeit zu erhalten, seinen glaubhaft ge

machten Anspruch, das Asylverfahren in der Bundesrepublik Deutschland zu betreiben,

wirksam durchzusetzen.

Die einstweilige Anordnung ist auf den Ablauf von zwei Wochen nach Zustellung einer

Entscheidung der Antragsgegnerin über den Asylantrag des Antragstellers zu befristen.

Die Antragsgegnerin hat nunmehr die Gelegenheit zu prüfen, ob sie an dem Bescheid-

entwurf vom 3. März 2011 festhält oder über den Asylantrag in der Sache entscheiden

will. Die Frist von zwei Wochen ab Zustellung des Bescheides sichert die Möglichkeit ab,

noch Klage zu erheben und ggf. auch die aufschiebende Wirkung der Klage zu beantra-

gen.

lll. Die Kostenentscheidung folgt aus S 83b AsylVfG und g 154 Abs. 1 VwGO.

lV. Dem Antragsteller ist gemäß S 166 VwGO i.V.m. SS 114 ft. ZPO die beantragte Pro-

zesskostenhilfe unter Beiordnung von Rechtsanwalt Björn Stehn zu bewilligen, da er die

Kosten der Prozessführung nicht aufbringen kann und - wie oben dargelegt - die beab-

sichtigte Rechtsverfolg ung h inreichende Aussicht auf Er-folg bietet.

4
Langenol'if

a-)

f a,rr o Jj

i ii+,


